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Kapitalzufluss wurde wieder gebremst 
Neue Schweizer Konjunktur-Massnahmen auch in Liechtenstein bestätigt 
Die Fürstliche Regierung hat in 
ihrer Sitzung vom vergangenen 
Dieilstag mit der Schweiz gleichge
zogen und neue Massnahmen gegen 
den Zufluss ausländischen Geldes 
erlassen. Ausländische Gelder, die 
nach der vorübergehenden Lok-
kerung der schweizerischen Be
schlüsse (seit 31. Oktober 1974) ins 
Land geflossen sind, müssen von 
den Banken mit einer Kommission 
von bis zu 3 Prozent pro Quartal 
belastet werden. Die Schweiz konn
te mit diesen neuesten Massnah
men, die vo r  allem wegen der Rück
wirkungsklausel auch auf Kritik ge-
stossen sind, einer unerwünschten 
Aufwertung des Schweizerfrankens 
erfolgreich begegnen. Aufgrund der 
zwischen unserem Land und der 
Eidgenossenschaft getroffenen, kon
junkturpolitischen Abmachungen, 
musste Liechtenstein die neuen 
Schweizer Beschlüsse auch für un
ser Land nachvollziehen. Die Fürst
liche Regierung hat  schnell gehan
delt und damit allfällige Unsicher
heiten von vorneherein aus  der  
Welt geschafft. — Unsere Aufnah
me zeigt die Liechtensteinische 
Landest)'arik"iri' VS'düz ' . '  (BildV X." iE)' 

den Regierungschef, gegen den 
Landtagspräsidenten oder allge
mein gegen die FBP als Partei aus
gewertet wird. Man schlägt den 
Sack, in diesem Fall die Partei oder 
ihre Mandatare, und meint den 
Esel, die Zeitung. 

| Kritik ist willkommen 
! Als Journalisten müssen wir immer 

wieder Stellung beziehen, wir sol-
; len kritisieren und loben, je  nach

dem ob das eine oder das andere 
am Platze ist. Wir sollen objektiv 
berichten und kommentieren, Wir 
sind uns bewusst, dass wir es nicht 
allen 6500 Abonneten oder allen 
rund 18 000 Lesern unserer Zeitung 
recht machen können. Wir  sind 

Politik und Presse in Liechtenstein 
Wie weit sind Zeitungs- und Parteimeinungen identisch? - von W. B. Wohlwend 
Es geschah am 14. November im 
öffentlichen Landtag. Zur Debatte 
stand die Abänderung des Steuer
gesetzes. In Beantwortung einer 
kritischen Würdigung der Regie
rungsvorlage durch den VU-Frak-
tionssprecher stellte Regierungs 
chef Dr. Kieber u. a. fest, dass sich 
die Ausführungen positiv v o n  den 
p e r s ö n l i c h e n  Angriffen abhe 
ben, die das Union-Organ i n  der 
gleichen Frage gegen ihn gerichtet 
habe. Sogleich konterte ein anderer 
Union-Abgeordneter mit dem Argu
ment, dass das «Volksblatt» im Um
gang mit politischen Kommentaren 
auch nicht immer besonders ob
jektiv sei. 

Einfluss auf politische 
Entscheidungen 
Es war nicht das erste und vermut
lich auch nicht  das letzte Mal, dass 
die Berichterstattung in unseren 
Zeitungen die politischen Diskus
sionen im Parlament direkt oder in
direkt berühren. Es gehört sicher
lich auch zum Bild einer Demokra
tie, dass die Aeusserungen der mei
nungsbildenden Presse die Ent
scheidungen der politischen Instan
zen bis hinein in di^ Parlamente 
und die Regierungen beeinflussen 
können. I n  kaum einem anderen 
Land aber werden Zeitungsberichte 
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so kritik- und vorbehaltlos mit der 
Meinung jener politischen Partei 
gleichgestellt, mit der sich das je
weilige Blatt identifiziert. Das geht 
häufig sogar so weit, dass politische 
Meinungsäusserungen z. .B des 
«Volksblatt» nicht nur von vorne
herein als Einheitsmeinung der 
FBP, sondern als indirekte Mei
nungsäusserung des Regierungs
chefs aufgefasst werden. 

Das «Parteiorgan» in Liechtenstein 
Die Formel: Zeitungsbericht ist 
gleich Meinung der Partei ist gleich 
Meinung des Regierungschefs (oder 
des Spitzenkandidaten der  anderen 
Partei), wird in  unserem Lande 
auch vom Umstand begünstigt, dass 
sich beide massgebenden Zeitungen 
als Sprachrohre de r  beiden massge
benden Parte'ien verstehen und na
mentlich vor  Landtagswahlen offen 
und fast vorbehaltlos für das eine 
oder das andere Lager eintreten. 
Das Fehlen von anderen Kommuni
kationsmedien wie Radio oder 
Fernsehen, räumt den liechtenstei
nischen Zeitungen eine weitere 
Sonderstellung ein. Trotzdem ist die 
Bezeichnung «Parteiorgan» für die 
liechtensteinischen Zeitungen nu r  
bedingt richtig. De jure werden die  
Zeitungen nicht von den Parteien 
selbst, sondern von Interessen
vereinen (Pressevereinen) heraus
gegeben, deren Mitglieder der  
einen oder anderen Partei naheste
hen. Die Redaktoren werden auch 
nicht von  den Parteien angestellt 
und bezahlt, sonäern von den  
Pressevereinen als Verleger. Es 
liegt auf der  Hand, dass man die  
massgeblichen Stellen in der Zei
tung mit Anhängern aus  der  eige
nen Partei besetzt; die in der Aus
gestaltung der Zeitung, in der Form 
und im Inhalt ihrer Aeusserungen 
im übrigen aber  die normale,, jour
nalistische Freiheit genicssen. Min
destens beim «Volksblatt», für das  

wir allein kompetent sprechen kön
nen, ist es so. 

Wie entstehen politische 
Presseberichte? 
Beim «Volksblatt» sind derzeit 
mehrere Redaktoren und eine Reihe 
von freien Mitarbeitern im ganzen 
Land tätig. J e  nach Sachbereichen 
werden sie mit diesem oder jenem 
politischen. Problem konfrontiert. 
Sie erhalten Unterlagen für neue 
Gesetze, die in Arbeit sind, sie er
fahren politische Neuigkeiten im 
Rahmen von  Pressekonferenzen, 
aus Gesprächen mit Mitbürgern, 
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aus der Teilnahme an  politischen 
Veranstaltungen, aus Reden von 
Politikern, oder aus der Lektüre 
ariderer Zeitungen. Nun versuchen 
sie nach bestem Wissen und Kön
nen, stets aber  behaftet mit allen 
menschlichen Schwächen, die 
Neuigkeiten an  den Leser weiterzu
geben: in  Form von Leitartikeln, 
kurzen Nachrichten und in Kom
mentaren. 

Geht es  dabei um parteipolitische 
Wertungen, so sind wir aufgrund 
unserer eigenen Einstellungen 
selbstverständlich bis zu einem ge
wissen Grad «vorbelastet», gleich
wohl versuchen wir unsere Mei
nungen zu  begründen und  zu erklä
ren. W a s  unsere Leser an  mei
nungsgebundenen Beiträgen vor 
sich haben, ist wohl die Meinung 
eines der FBP nahestehenden Jour
nalisten, muss deswegen aber noch 
lange nicht die offizielle Meinung 
der Partei selbst oder gar des Re
gierungschefs oder des Landtags
präsidenten sein. 

Es wäre ein Ding der Unmöglich
keit, wenn wir vor  jedem Beitrag, 
den wir zu diesem oder jenem 
Thema verfassen müssen, eine Um
frage bei allen Mitgliedern der FBP 
oder eine Rückfrage bei den jeweils 
betroffenen Politikern durchführen 
wollten. Offizielle Meinungen der 
FBP sind als solche gekennzeichnet 
und unterschrieben, offizielle Mit
teilungen des Regierungschefs 
ebenfalls. Nur damit aber kann und 
darf man  die Partei oder deren 
Spitzenmandatare behaften. 

Man schlägt den Sack'. . .  
Es ist für uns  vom «Volksblatt» 
deshalb oft bemühend, wenn wir 
nachträglich feststellen, dass ein 
Bericht zu einem politischen The
ma, der aus unserer Redaktion 
stammt, in Landtagsdebatten oder 
auf anderen politischen Schauplät
zen, als Argumentation z. B. gegen 

Fortsetzung auf S/2 
Die aktuelle 
Frage 
Kennen Sie das neue 
Gemeindegesetz? 
Am 14. November ist die Referen-
dumsgrist für das neue Gemeinde
gesetz (LGBI. Nr. 66/1974) abgelau
fen. Das neue Gesetz wird somit 
schon bei den nächsten Gemeinde
wahlen am 2. Februar 1975 massge
bend sein. Abgesehen Von der Ein' 
führung eines neuen, gemischten 
Wahlsystems, bringt das Gesetz eine 
Reihe weiterer Aenderungen gegen
über dem alten Gemeindegesetz: die 
Institution des «erweiterten Gemein
derates» wurde abgeschafft. Die po
litischen Entscheidungen in den Ge
meinden werden künftig von einem 
einheitlichen Gemeinderat wahr
genommen, wobei die Zahl der Ge
meinderäte je nach Einwohnerzahl 
verschieden gross ist. Das neue Ge
setz umschreibt auch die Kompeten
zen der Gemeindevertretung und 
des Vorstehers, e s  regelt die Melde
pflicht und hat die Amtsdauer der 
Gemeindevertretung von bisher drei 
auf künftig vier Jahre hinaufgesetzt. 
Nach dem neuen Gesetz müssen die 
zur Wahl stehenden Kandidaten für 
das Vorsteheramt und den Gemein
derat mindestens 14 Tage vor der 
Wahl nominiert sein. Ein Kandidat 
kann nur auf einem einzigen Wahl
vorschlag aufscheinen, usw. Mit 
einem Wort: das neue Gemeindege
setz wird einen wesentlichen Ein
fluss auf die künftige Ausgestaltung 
des politischen Lebens im kommu
nalen Bereich ausüben. Der Bürger 
kann das ihm in die Hand gegebene, 
gesetzliche Instrumentarium aber 
nur handhaben, wenn er seinen In
halt kennt. Wir haben uns deshalb 
bemüht, eine Serie mit kleinen Ein
zelbeiträgen über das neue Gemein
degesetz zusammenzustellen. Sie 
beginnt in der nächsten Ausgabe 
(am Dienstag) unter dem Titel: «Ken
nen Sie das neue Gemeindegesetz». 
Wir würden uns freuen, wenn wir un
seren Lesern damit einen kleinen 
Dienst leisten können. 
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